
 

 1 

§ 45a SGB XI Berechtigter Personenkreis 
(1) Die Leistungen in diesem Abschnitt betreffen Pflegebedürftige in häuslicher Pflege, bei 

denen neben dem Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen 
Versorgung (§§ 14 und 15) ein erheblicher Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und 
Betreuung gegeben ist. Dies sind 
1.  Pflegebedürftige der Pflegestufen I, II und III sowie 
2. Personen, die einen Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege und hauswirtschaftli-

chen Versorgung haben, der nicht das Ausmaß der Pflegestufe I erreicht, 
mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinderungen oder psychischen 
Erkrankungen, bei denen der Medizinische Dienst der Krankenversicherung im Rahmen 
der Begutachtung nach § 18 als Folge der Krankheit oder Behinderung Auswirkungen 
auf die Aktivitäten des täglichen Lebens festgestellt hat, die dauerhaft zu einer erhebli-
chen Einschränkung der Alltagskompetenz geführt haben. 
 

(2) Für die Bewertung, ob die Einschränkung der Alltagskompetenz auf Dauer erheblich ist, 
sind folgende Schädigungen und Fähigkeitsstörungen maßgebend: 
1. unkontrolliertes Verlassen des Wohnbereiches (Weglauftendenz); 
2. Verkennen oder Verursachen gefährdender Situationen; 
3. unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen Gegenständen oder potenziell gefähr-

denden Substanzen; 
4. tätlich oder verbal aggressives Verhalten in Verkennung der Situation; 
5. im situativen Kontext inadäquates Verhalten; 
6. Unfähigkeit, die eigenen körperlichen und seelischen Gefühle oder Bedürfnisse 

wahrzunehmen; 
7. Unfähigkeit zu einer erforderlichen Kooperation bei therapeutischen oder schützen-

den Maßnahmen als Folge einer therapieresistenten Depression oder Angststörung; 
8. Störungen der höheren Hirnfunktionen (Beeinträchtigungen des Gedächtnisses, 

herabgesetztes Urteilsvermögen), die zu Problemen bei der Bewältigung von sozia-
len Alltagsleistungen geführt haben; 

9. Störung des Tag-/Nacht-Rhythmus; 
 

10. Unfähigkeit, eigenständig den Tagesablauf zu planen und zu strukturieren; 
11. Verkennen von Alltagssituationen und inadäquates Reagieren in Alltagssituationen; 
12. ausgeprägtes labiles oder unkontrolliert emotionales Verhalten; 
13. zeitlich überwiegend Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Hilflosigkeit oder Hoff-

nungslosigkeit aufgrund einer therapieresistenten Depression. 
 
Die Alltagskompetenz ist erheblich eingeschränkt, wenn der Gutachter des Medizini-
schen Dienstes bei dem Pflegebedürftigen wenigstens in zwei Bereichen, davon min-
destens einmal aus einem der Bereiche 1 bis 9, dauerhafte und regelmäßige Schädi-
gungen oder Fähigkeitsstörungen feststellt.  
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen beschließt mit dem Verband der privaten 
Krankenversicherung e. V. unter Beteiligung  
• der kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene,  
• der maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der 

Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen auf Bundesebene und  
• des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen  
in Ergänzung der Richtlinien nach § 17 das Nähere zur einheitlichen Begutachtung und 
Feststellung des erheblichen und dauerhaften Bedarfs an allgemeiner Beaufsichtigung 
und Betreuung. 
 

  



 

 2 

§ 45b Zusätzliche Betreuungsleistungen 
(3) Versicherte, die die Voraussetzungen des § 45a erfüllen, können je nach Umfang des 

erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarfs zusätzliche Betreuungsleistungen in An-
spruch nehmen.  
Die Kosten hierfür werden ersetzt, höchstens jedoch 100 Euro monatlich (Grundbetrag) 
oder 200 Euro monatlich (erhöhter Betrag).  
Die Höhe des jeweiligen Anspruchs nach Satz 2 wird von der Pflegekasse auf Empfeh-
lung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung im Einzelfall festgelegt und 
dem Versicherten mitgeteilt.  
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen beschließt unter Beteiligung  
• des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen,  
• des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V.,  
• der kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene und  
• der maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der 

Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen auf Bundesebene  
Richtlinien über einheitliche Maßstäbe zur Bewertung des Hilfebedarfs auf Grund der 
Schädigungen und Fähigkeitsstörungen in den in § 45a Abs. 2 Nr. 1 bis 13 aufgeführten 
Bereichen für die Empfehlung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung zur 
Bemessung der jeweiligen Höhe des Betreuungsbetrages; § 17 Abs. 2 gilt entsprechend.  
Der Betrag ist zweckgebunden einzusetzen für qualitätsgesicherte Betreuungsleistungen.  
Er dient der Erstattung von Aufwendungen, die den Versicherten entstehen im Zusam-
menhang mit der Inanspruchnahme von Leistungen 
1. der Tages- oder Nachtpflege, 
2. der Kurzzeitpflege, 
3. der zugelassenen Pflegedienste, sofern es sich um besondere Angebote der allge-

meinen Anleitung und Betreuung und nicht um Leistungen der Grundpflege und 
hauswirtschaftlichen Versorgung handelt, oder 

4. der nach Landesrecht anerkannten niedrigschwelligen Betreuungsangebote, die 
nach § 45c gefördert oder förderungsfähig sind. 

 
 
(4) Die Pflegebedürftigen erhalten die zusätzlichen finanziellen Mittel auf Antrag von der zu-

ständigen Pflegekasse oder dem zuständigen privaten Versicherungsunternehmen sowie 
im Fall der Beihilfeberechtigung anteilig von der Beihilfefestsetzungsstelle gegen Vorlage 
entsprechender Belege über entstandene Eigenbelastungen im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme der in Absatz 1 genannten Betreuungsleistungen.  
Die Leistung nach Absatz 1 kann innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres in Anspruch 
genommen werden; wird die Leistung in einem Kalenderjahr nicht ausgeschöpft, kann 
der nicht verbrauchte Betrag in das folgende Kalenderhalbjahr übertragen werden. Ist der 
Betrag für zusätzliche Betreuungsleistungen nach dem bis zum 30. Juni 2008 geltenden 
Recht nicht ausgeschöpft worden, kann der nicht verbrauchte kalenderjährliche Betrag in 
das zweite Halbjahr 2008 und in das Jahr 2009 übertragen werden. 

 
(5) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über 

die Anerkennung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote zu bestimmen. 
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§ 45c SGB XI Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen 
(1) Zur Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepte insbeson-

dere für demenzkranke Pflegebedürftige fördert der Spitzenverband Bund der Pflegekas-
sen im Wege der Anteilsfinanzierung aus Mitteln des Ausgleichsfonds mit 25 Millionen 
Euro je Kalenderjahr den Auf- und Ausbau von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten 
sowie Modellvorhaben zur Erprobung neuer Versorgungskonzepte und Versorgungs-
strukturen insbesondere für demenzkranke Pflegebedürftige. Die privaten Versiche-
rungsunternehmen, die die private Pflegepflichtversicherung durchführen, beteiligen sich 
an dieser Förderung mit insgesamt 10 vom Hundert des in Satz 1 genannten Fördervo-
lumens. 

(2) Der Zuschuss aus Mitteln der sozialen und privaten Pflegeversicherung ergänzt eine 
Förderung der niedrigschwelligen Betreuungsangebote und der Modellvorhaben zur Wei-
terentwicklung der Versorgungsstrukturen für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemei-
nem Betreuungsbedarf durch das jeweilige Land oder die jeweilige kommunale Gebiets-
körperschaft. Der Zuschuss wird jeweils in gleicher Höhe gewährt wie der Zuschuss, der 
vom Land oder von der kommunalen Gebietskörperschaft für die einzelne Fördermaß-
nahme geleistet wird, so dass insgesamt ein Fördervolumen von 50 Millionen Euro im 
Kalenderjahr erreicht wird. Soweit Mittel der Arbeitsförderung bei einem Projekt einge-
setzt werden, sind diese einem vom Land oder von der Kommune geleisteten Zuschuss 
gleichgestellt. 

(3) Niedrigschwellige Betreuungsangebote im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind Betreu-
ungsangebote, in denen Helfer und Helferinnen unter pflegefachlicher Anleitung die Be-
treuung von Pflegebedürftigen mit erheblichem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung 
und Betreuung in Gruppen oder im häuslichen Bereich übernehmen sowie pflegende 
Angehörige entlasten und beratend unterstützen. Die Förderung dieser niedrigschwelli-
gen Betreuungsangebote erfolgt als Projektförderung und dient insbesondere dazu, Auf-
wandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Betreuungspersonen zu finanzieren, so-
wie notwendige Personal- und Sachkosten, die mit der Koordination und Organisation 
der Hilfen und der fachlichen Anleitung und Schulung der Betreuenden durch Fachkräfte 
verbunden sind. Dem Antrag auf Förderung ist ein Konzept zur Qualitätssicherung des 
Betreuungsangebotes beizufügen. Aus dem Konzept muss sich ergeben, dass eine an-
gemessene Schulung und Fortbildung der Helfenden sowie eine kontinuierliche fachliche 
Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlich Helfenden in ihrer Arbeit gesichert ist. Als 
grundsätzlich förderungsfähige niedrigschwellige Betreuungsangebote kommen in Be-
tracht Betreuungsgruppen für Demenzkranke, Helferinnenkreise zur stundenweisen Ent-
lastung pflegender Angehöriger im häuslichen Bereich, die Tagesbetreuung in Klein-
gruppen oder Einzelbetreuung durch anerkannte Helfer, Agenturen zur Vermittlung von 
Betreuungsleistungen für Pflegebedürftige im Sinne des § 45a sowie Familienentlasten-
de Dienste. 

(4) Im Rahmen der Modellförderung nach Absatz 1 Satz 1 sollen insbesondere modellhaft 
Möglichkeiten einer wirksamen Vernetzung der für demenzkranke Pflegebedürftige erfor-
derlichen Hilfen in einzelnen Regionen erprobt werden. Dabei können auch stationäre 
Versorgungsangebote berücksichtigt werden. Die Modellvorhaben sind auf längstens fünf 
Jahre zu befristen. Bei der Vereinbarung und Durchführung von Modellvorhaben kann im 
Einzelfall von den Regelungen des Siebten Kapitels abgewichen werden. Für die Modell-
vorhaben ist eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung vorzusehen. Soweit im 
Rahmen der Modellvorhaben personenbezogene Daten benötigt werden, können diese 
nur mit Einwilligung des Pflegebedürftigen erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

(5) Um eine gerechte Verteilung der Fördermittel der Pflegeversicherung auf die Länder zu 
gewährleisten, werden die Fördermittel der sozialen und privaten Pflegeversicherung 
nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt. Mittel, die in einem Land im jeweiligen 
Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden, können in das Folgejahr übertragen 
werden. 

(6) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen beschließt mit dem Verband der privaten 
Krankenversicherung e. V. nach Anhörung der Verbände der Behinderten und Pflegebe-
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dürftigen auf Bundesebene Empfehlungen über die Voraussetzungen, Ziele, Dauer, In-
halte und Durchführung der Förderung sowie zu dem Verfahren zur Vergabe der För-
dermittel für die niedrigschwelligen Betreuungsangebote und die Modellprojekte. In den 
Empfehlungen ist unter anderem auch festzulegen, dass jeweils im Einzelfall zu prüfen 
ist, ob im Rahmen der neuen Betreuungsangebote und Versorgungskonzepte Mittel und 
Möglichkeiten der Arbeitsförderung genutzt werden können. Die Empfehlungen bedürfen 
der Zustimmung des Bundesministeriums für Gesundheit und der Länder. Die Landesre-
gierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über die Umsetzung 
der Empfehlungen zu bestimmen. 

(7) Der Finanzierungsanteil, der auf die privaten Versicherungsunternehmen entfällt, kann 
von dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. unmittelbar an das Bundes-
versicherungsamt zugunsten des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung (§ 65) über-
wiesen werden. Näheres über das Verfahren der Auszahlung der Fördermittel, die aus 
dem Ausgleichsfonds zu finanzieren sind, sowie über die Zahlung und Abrechnung des 
Finanzierungsanteils der privaten Versicherungsunternehmen regeln das Bundesversi-
cherungsamt, der Spitzenverband Bund der Pflegekassen und der Verband der privaten 
Krankenversicherung e. V. durch Vereinbarung. 

 
 
§ 45d SGB XI Förderung ehrenamtlicher Strukturen sowie der Selbsthilfe 

(1) In entsprechender Anwendung des § 45c können die dort vorgesehenen Mittel des Aus-
gleichsfonds, die dem Spitzenverband Bund der Pflegekassen zur Förderung der Weiter-
entwicklung der Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepte insbesondere für de-
menziell Erkrankte zur Verfügung stehen, auch verwendet werden zur Förderung und 
zum Auf- und Ausbau 
1. von Gruppen ehrenamtlich tätiger sowie sonstiger zum bürgerschaftlichen Engage-

ment bereiter Personen, die sich die Unterstützung, allgemeine Betreuung und Ent-
lastung von Pflegebedürftigen, von Personen mit erheblichem allgemeinem Betreu-
ungsbedarf sowie deren Angehörigen zum Ziel gesetzt haben, und 

2. von Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die sich die Unterstüt-
zung von Pflegebedürftigen, von Personen mit erheblichem allgemeinem Betreu-
ungsbedarf sowie deren Angehörigen zum Ziel gesetzt haben. 

(2) Selbsthilfegruppen im Sinne von Absatz 1 sind freiwillige, neutrale, unabhängige und 
nicht gewinnorientierte Zusammenschlüsse von Personen, die entweder auf Grund eige-
ner Betroffenheit oder als Angehörige das Ziel verfolgen, durch persönliche, wechselsei-
tige Unterstützung, auch unter Zuhilfenahme von Angeboten ehrenamtlicher und sonsti-
ger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Personen, die Lebenssituation von 
Pflegebedürftigen, von Personen mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf sowie 
deren Angehörigen zu verbessern.  
Selbsthilfeorganisationen im Sinne von Absatz 1 sind die Zusammenschlüsse von 
Selbsthilfegruppen nach Satz 1 in Verbänden. Selbsthilfekontaktstellen im Sinne von Ab-
satz 1 sind örtlich oder regional arbeitende professionelle Beratungseinrichtungen mit 
hauptamtlichem Personal, die das Ziel verfolgen, die Lebenssituation von Pflegebedürfti-
gen, von Personen mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf sowie deren Ange-
hörigen zu verbessern. 

(3) § 45c Abs. 6 Satz 4 gilt entsprechend. 


